
Großherzogl. S. Weimar-Eisenachisches

Regierungs-Blakk.
Nummer 44. Den I4. December 1821.

Bekanntmachung.
Auf höchsten Befehl Sr. Königlichen Hoheit, des Großberzogs, wird das nachsle.

hende, von Höchstdemselben am 27sten Nevember dieses Jahres gnäoigst vollzogene Im-
post-Regulativ, welches, nach Maßgabe seines Inhaltes, vom ersten Januar deö künf-
tigen Jahres 1g23 on, in allen Theilen des Großherzogthumes Gesetzeskraft haben fsoll,
zu Jedermanns Nachricht und Nachachtung hiermit bekannt gemacht.

Weimar am tten H#cember 2821. 1

Großherzogliche Sächsische Landesregierung.
von Gerstenbergk.

Karl August,

von Gettes Gnaden Großherzog zu Sachsen Weimar-Eisenach,
Landgraf im Thürirgen, Markgraf zu Melhen, gefürsketer

Graf zu Henneberg, Herr zu Biankenhayn,
Neustadt und Tautenburg

 . K.

Nachdem von den zum Landtag verfämmteten Abgeordneten Unserer getreuen Stände
und Unterthanen der Wunsch ausgesprochen worben war, daß die Erhebung der Consum-
tlons-Abgaben in dem Greßderzesthume mehr vereinfacht werden mschte, ist die Bearbei-

tung eines neuen bandeögrse beo, welches an die Stellr des Imvosles und der Trank-
sleuer Eine Abgobe treten (##r, olgt, und Wir haben für zweckmäßig erechtet, dem

nachfolgenden Repulative für alle Tpeile des Großherzogthumes die Erhebung
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des neuen Impostes fo anzubefehlen, wie darüber zwischen Unseem Stacts-Mini-
sterium und dem getreuen Landtage Erörterung gepflogen worden ist, und in so fern als die

Anträge des getreuen Landtages, welche in seinen unterkhänigsten Erkl#rungsschristen vom

öten Februar und oten April dieses Jahres enthalten sind, durch Unsre Landesfürstliche
Heneren Gültigkeit erhalten haben.

Die * und der nur im Neustédtischen. e ges Großherzogthumesubliche Franssto-Zoll werden, da beyde unter den, für 1822. und 1823.,
von dem getreuen Landtage zu den Staatöbedürfnissen ulrn. % von Uns genehmig-

ten indirekten Abgaben, wie solche die Etats beyder Jahre enthalten, mirbegriften sind,
noch neben dem neuen Impost, auch während der bis zum Zusten December 1823.

daueruden vermasigen Steuerverwiligungs-Periode, erhoben werden.
ucherklren.Wir nach dem Wuansche Unsres getreuen Landtages, wie er solchen in

seiner E— vom Sten Februar dieses Jahres geußert hat, andurch und zu
Vermeidung jedes Miverständaisses noch aucdrücklich: daß, wie sich von selbst ergiebt, die

Vorschrift der Jranksieuer-Ordnung d. d. Eisenach den 2.#sten October r777. Cap. 111

h. 6., vermöge welcher noch bisher die nachtheilig einwirkende, und die Concurrenz vermin-
dernde Eiurichtung bestond, daß das Quantum des Schuttes, so wie des Gusses bey dem
Bierbrauen bestimnet war, und von der Aussicht führenden Behorde sogar der Verkaufs-

preis des Bieres nach dem jedesmahligen Marktpreise der Gerste, nicht nach dem Ein-
kauföpreise derselben regul irt ward, mit Eintritt des neuen Impost-Regutatives ganz=

liich aufhört.

Hiernächst verordnen Wir, was den neuen Impost anbekrifft, Folgendes:

Allgzemeine Vorschriftem

8. 1.

Der Impost, die Tranksteuer und uberhaupt die Verbrauchssteuern, welche bis jetzt
n dem Großherzogehume unter irgend einem Namen bestanden haben und so fern sie zu

den landschaftlichen Kassen gesossen ssud, sino mit, dem ersten Januav 1822., als dem

Tage, wo das gegemvärtige Regulatiuv Gesetzeskrast r’- wird, so wie die- darüber
srrechenden Nezulattve und Trankstenererdnungen aufgehoAn die Stelle derselben tritt im gesammten — der durch dieses Regula-

tiv als ein allgemeincs Landcoyese bestimmte und angeordnete ncue Impost.

d. #.

Der neue Impolt wird enerichtet:
n) von im Lande geschlachtetem Vieh;

b) von fremdem Fleisch und Wuürien, ingleichen von fremden Schmer, Speck,

Talg, Fett, Schmierseise, Lichtern und Seife;
c) vom Wein;

ch vom Eslig;



a) vom Bier und Breyhahnz
f) vom Branntwein., Liqueur, Spiriens vini, Rum und Arak;
#) vem Rauch= und Schnupf-Tobak;

L.) von Bachelichtern und Wachostöcken;
i) von Spielbarten.

Von allen diesen Gegenständen wird in den folgenden Kapiteln dieses Geseches insbesondere
gehandelt werden.

 e

Von der Impost-Abgabe ist kein Staatsunterthan, kein Fremder, der das Staats.

gebieth des Gretzerzogrhumes betreten hat, oder darin verweilt, frey. Nur die von frem-
n Hofen und Staaten an dem Hose des Landesfursten accreditirten Agenten, Geschafts-

uen Residenten, bevollmächtigte Rinister und Gesandte und zwar mit Einschluß ihres

Gesolges und Gesindes, alo solchen, genießen, gemäß dem §. 7. des Grundgesetes der

Steuerverfassung des Gerbtersogthumes vem 20sten April 1821., die hinsichtlich ihres
cihenen Hausverbrauches, denselben durch die Verfügung vom Zten März 1815. an das

bLandschafts-Kollegium bereits zugesicherte Impost- Freyheit, in dem bisher gesezlichen Um-
sange, auch ferner. Alle sonstige Befreyungen, welche bicher in Ansehung der indirekten
Steuern und Verbrauchdabgaben gesetzlich oder herkömmlich waren, sind, sie möoögen nun

einzelnen Personen, Gemeinhritken, Güthern, oder Häusern zugestanden, mee 4% auf eine
allyemeine, oder auf eine besondere Steuerfreyheit gegründet haben, ausgehob

afselbe gilt ron allen Concessionen. und Begnadigungen, welche den en Impost

und die alte Tranksieuer zum Gegenstand hatten.

e Meldung des Empfanges aller dem Impost unterworsenen Waaren, und die
wirklichs2 derselben, mittelst Barzahlung des Tarif= mäßigen Impost-Betrages,
die Fälle und Gegenstände, worüber in den unten folgenden besonderen Vorschriften dieses

Regulatives ein anderes, hinsichelich der Meldung sowohl, als der Verrechtung enthalten
ist, allein auögenommen, soll unausbleiblich binnen 24. Stunden, von dem Emp#fänger, er
sey ein Einheimischer, oder ein im Lande sich aufhaltender Fremder, bey der Impost-Ein-
nahme des Ortes, wo der Empfang gescheben ist, bewirkt werden, wenn auch die empfange-
nen Waaren nicht de Endftngere E ennn sepn, wenn er sie etwa nur zur Aufbewahrung

für einen Dritten, oder zur Weiterbeförderung an einen In-, oder Ausländer erhalten ha-

ben sollte; dergestalt, daß inobesondere auf das Vorgeben, die Waare sey von ihm nicht

bestell#, vielmehr nur bey ihm niedergelegt worden, und gehe wieder außer Landes, ziuige
Rücksicht nicht genommen werden kann, und überhaupt in allen Fällen, lediglich durch die

Handlung des Empfanges, die Verbindlichkeit zur Meldung und Verrechtung gesehlich be-
rundet wird.

5.

Bringt ein Einheimischer, oder ein im h##rme sich aufhaltender Fremder, Waren, wel-

che dem Impost unterworfen sind, selbst aus dem Auslande mit, sey es zum eigenen Ge-
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brauch, ober zum Verkauf: so muß er die Melbung und Verrechtung an demjenigen Orte,

wo er die Waare niederlegt, es mag dieh nun sein Wohn-, oder gewohnlicher Aufenthalts-

ort, oder ein anderer Ort im Lande seyn, ebenfallo binnen längstens 24. Stunden be-

wirrten
6.

Zremde, welche zu verimpostende Waaren zum Handel in das Land einbringen, mussen

jeden Falles, bevor sie etwas davon verkaufen, oder vertauschen, den Impost von der gan-
zen HQvanticht der eingebrachten Waaren entrichten, und sich zu dem Behuf in der Impost-

Einnahme des Ortes, wo sie von diesen Waaren Absah zu machen gedenken, melden, auch
sich von derselben eine mit dem Impost-Stempel versehene Quktung über die Eorten und

die Quantitär der verimposteten Waaren, wolür sie ein billiges Schrriorgeh; je nachdem
dieQuittung mehr, oder weniger Zeit und Mühe erfordert, von b bis 18 Pfennigen zu

bezahlen haben, geben lassen. Im Falle sie aber diese Waaren nicht sämmrlich verkaufen:
so haben sie, vor ihrem Austrikte aus dem Drte, die noch ubrigen Waaren # ieder in der
Impost-Einnahme vorzuzeigen, und gegen Zurückgabe der von derselben erhaltenen Quit-

z2, unker welche sie ihr eigenes Bekenntniß mit genauer und umständlicher Bemerkung
der abgesebten Waaren bringen, müssen, den von den nicht abgesibten Waaren bereits

ertegten Impost wieder zu empfangen.

S. 7.

Die Unterlassung der Neldung so wie die Unterlassung der Verrechtung Impost= barer
Waaren, innerhalb der in den vorstehenden &amp;.. J., 5. und 6. dazu geordneten, resp. den
für besondere Fälle in den weiter unten solgenden Vorschriften diesec Regulatives bestimm-

hteen Fristen, wird, gleichviel, ob sie absichtlich, oder aus Versehen, oder Vergessenbeit ge-
schehtn, ais Defraudation ves Impostes betrachtet, und erstere, die Unterlassung der Mel-
dung, mit dem zwolffachen Betrage des desraudirten Impostes, oder ## Kr. von jedem de-

fraudirten Pfennige, lebtere, die untrlasug der Verrechtung aber, mie dem doppelten
Betrage des defraudirten Impostes besir

8.

Ein mehrmahliger Defraudationen uterwiln, wenn er als Kaufmann, Handwerké-
meister, oder sonn, mit den zu verimposten gewesenen Waaren Handel, oder Gewerbe

treibt, hat überdieß noch den Verlust seiner Handels= Gewerbo-, oder Handwerkebe-

lugift w eine * lang, oder für immer, eine mehrmahlsser Defrandationen überwiesene
Person aber, die Erhöhung der gesehlichen Strafeauf das Doppelte, oder, bey

oenden Zahlungsunvermögenpeic, verhältnißmäßige Gesacugnitstrase zu erwarten.

9.
Außer obigen Strafen hat der Desradan in allen Zallen den defraudirten Impost

hachhisheen und die Untersuchungskosten abzustatten.
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. v0

Was Ein Mahl im Lande verimpostet ist, das passirt, wenn es wieder an einen andern

nländischenOrtverkauft,vertauscht, oder als Geschenk, oder sonst weiter gegeben wird, mittelst
gestempelten Passir= Zettels von der Einnahme des Ortes, wo der Impost entrichtet wor-
den, welcher Zettel die Waare und ihre Quantität genau und mit Buchstaben bezeichnen,
auch den Namen dessen, an den oie Versendung geschieht, oder dessen, der die Waare zu

empfangen hat, nebst Jahr und Tag der Ausstellung enthalten muß, frey. Der Em-
pfänger muß jedoch der Impost-Einnahme seines Ortes den Empfang binnen 27. Stun-

den, bey Vorzeigung des obgedachten Passir-Zettels, anzeigen, widrigen Falles er den
Impost nochmahls zu bezahlen hat, auch als Defraudant in Untersuchung und Strafe
genommen wird. Ausgenommen von obiger Befreyung sind jedoch diejenigen der Impost-
Abgabe unterworfenen Gegenstände, welche aus solchen Landestheilen weiter in das Groß-
herzogthum verführt werden, in denen, nach den weiteren Bestimmungen des gegenwärti-
gen Regulatives, für die betreffenden Gegenstände nicht der volle Betrag der Impost-Ab-
gabe entrichtet wird.

#. 11.

Alle dem Impost unterworfenen Waaren, bey welchen das Gewicht den Abgabesatz be-
stimmt, werden nach Cöllnischem Gewichte gewogen, wovon 110 Pfund auf einen Zentner
gehen.

Die Verrechtung des Braugetreides so wie des Malzes, muß nach gestempeltem Wei-
marischen Scheffelgemäß geschehen, welches zu dem Ende von den Kommunen anzuschaffen

und zu unterhalten ist.

. 12.

Der Impost ist in guten kassemäßigen Münz-Sorten zu bezahlen.

8. 13.

Jeder, welcher Impost entrichtet, hat, wegen eigener Gefahr, daß ihm der bezahlte
Impost außer dem noch Ein Mahl abgefordert werden konne, darauf zu sehen, daß ihm vom
Einnehmer jede bezahlte Post in sein Quittungs-Buch richtig eingetragen wird; eben so
haben auch die Gerichts-Personen jeden Ortes auf dem Lande, bey Strafe der Selbstgel-
tung, ihr Augenmerk darauf zu richten, daß bey der, am Schlusse eines jeden Quartales,
vor versammleter Gemeinde, von dem Einnehmer des Ortes zu bewirkenden VBorlesung des

Impost-Registers nichts übersehen werde, und daß, zu dem Ende, jeder Nachbat des Or-
tes sein Quittungs-Buch mit zur Stelle bringe, um gehörig nachkommen zu können, ob

auch alle und jede quittirte und erhobene Posten im Register elngetragen und berechnet sind.
Die Gerschts-Personen haben dann das Register mit zu unterschreiben, und solchem die
Bemerkung, daß es vor versammleter Gemeinde vom Einnehmer vorzelesen worden, bey-

zufügen, obme welche Unterschrift und Bemerkung das Register nicht als gültig bepy der
Revision passiren kann.
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.
An solchen Orten, wo eigens bestellte ache. bestehen., müssen biese bey ihrer An-

stellung von der Ortsobrigkeit dahin in Pflickht genemmen werden, daß sie auf jede vor-
kommende Impost-Defraudation genau Acht * und jeden der Art vorkommenden, ih-

nen bekannt gewordenen Fall, bey dem Grohherzoglichen Lanrschafte-Kollegium unverzug=

lich anzgeigen wollen und sollen.
Die Ortsobrigkeiten haben dergleichen Verpslichtungen sorgsam, auch da, wo es bepy

berelts -angeslellten Ablädern noch nicht geschehen., sofort noch zu bewirken, und die Na-
en Der auf diese Weise verpslichteten sowohl., als lünftig angestellt und verflichtet

Winenoe Abléder, jedes Mahl bey dem Großherzoglichen lanshest, Kollegium anzu-
zeigen.

g. 15.

Alle Fracht= und andere Fuhrleute, sie sepen Frrmde, oder Inländer, welche dem

Impost unterworsene Waaren in Städte, wo öfentliche Waazen bestehen, einbriugen,

müssen diese Waaren, sobald sie damit zum Thore einpassirt sind, ohne vorher anders wo
einzukehren, oder ihre Wagen und Karren zu etöffnen, in der Waage niederlegen, von wo

aus sie nebst den Frachtbriesen den Empfängern zugesendet werden. Die G astwirtheeso-
wohl, als die verpflichteten Ablader, sind verbunden, auf die punktliche Beobachtung dieser

Verscheift zu sehen und die Fuhrleute darnach anzuweisen.
In den übrigen Städten, wo keine öffentlichen Waagensisind,ingleichen in solchen

Derffchaften, wo Krämer sich W müssen dergleichen Waaren immer im Beyseyn des
Impost; Einnehmers abgeladen werde

In den Dorfschaften hingegen, wo keine Kramer sich besinden, ist die vorschriftsmäpige

Meldung von Seiten der Empfänger in der Impost-Einnahme hinrelchend.

8. 16.

Jeder, welcher dem Impost unterworfene Waaren, gleichviel, woher und auf welche
Art, bekömmt, ist schuldig, dieselben nebst den Avié-Briefen und Fakturen dem Impost-
Ofücianten auf. Verlangen vorzuzeigen, damit sich der leztere von der Qualität und

Quantitét der Waaren, und ob sie der Impost-Abgabe unterworfensind,überzeugen ban.
Sollte jemand unter dem Vorwande, daß er keine Fakturen bekommen hade, die.

zeigung derselben verweigern und auch die Burzeigung und ei der Waaren ni
geschehen lassen wollen: so ist der Impost-Officiant ermächtigt, die Waaren unter Siegel
zu nehmen. Es bleiben solche auf Gefahr des Voorsengens . deage lirgen, bis derselbe
die Jakturen vorgezeigt hat, und auch dann steht dem Impost - Ofstelanken noch frey, die

Waaren, Falls sie nicht etwa schon vor der Versiegelung in seiner Gegenwart erössnet wor-

den nd.,, um seiner gewissen Ueberzeugung willen, zu eröffnen.

17.g.

Die Impost-Offieianten und dle Impost-Pslichtigen haben einander gegenseitig mitVescheddendehe und Freundlichkeie zu begegnen, und werden überhaupt erstere, die Impost-
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Offteianten, in Absicht ihrer gesammten Funktion bey'm Impost- Wesen, auf bie in Hän-
den hadenden besonderen Instruktionen und Befehle verwiesen.

9. 18.

Die Cogntion und Decision entdechter Impost--Defraudationen gehort aussfchließlich
zum Bereich des Grosiherzoglichen Landschafts-Kollegiums, und haben sich daher alle und

jede Personen, weß Standes sie auch seyn mogen inöbesondere auch alle geistliche und
weltliche, Grosiherzogliche und andere Diener, in Impost-Fällen, auf ummechlbart, oder

subsidiarische Ladung, vor demselben, oder vor dessen hierzu ernanntem Kommissar zu stellen.

Es blekbt jedoch jedem Betheiligten, Falls er sich bey der Cutscheidung deß nur ge-
dachten Kollegiumo niche beruhigen zu können glaubt, undenommnen, auf ein Erkenntniß
Gropßherzoglicher Landesregierung, als der Justiz-Behörde, anzutragen.

Nur hat er solches, bey Verlust dieses Recurses, binnen 1.—. Tagen, von dem Tage

Foäüu, wo ihm die Eatscheidung bekaont gemacht wurde, bey dem Greoßhergoglichen Land-
Wafts“ Kollegium unmittelbar, oder bev der von demselt. n zur Eröffnung iener Entschel-

dung beauftragten Behörde zu thun, und um Mitthetlung der Akten an Großherzogliche

Landeöregierung zu bitten.

19.

Jedem, ohne Unterschied und Ansehen der Person, der eine Impost-Defraudation an-

zeigt, wird auf Verlangen die Verschweigung seines Namens, und, sobald der Denunciat
der gegen ihn angezeigten Defraudation schuldig befunden und die geseliche Strafe aus-
gesprochen worden, der vierte Theil der letzteren zugesichert. Dieser vierte Theil der ge-

selichen Strafe bleibt dem Denunckanten auch dann, wenn dem Depunciaten ein Theil

der Strafe, bic auf 1##tel herab, erlassen wird. Sollke aber noch eine weitere Minverung,
oder ein völliger Erlaß der Strase Statt sinden: so hat im ersteren Falle der Denunciant.

mit dem nicht erlassenen Theile der Strase ohne weiteres sich zu begnügen, und im lebte-
ten Falle auf gar keine Denunciationc-Gebührrn Anspruch zu machen.

. 20.

Sollte in der Folge, aufer den oben . 2. genannten, noch andere Gegenstände mit.

Impost zu belegen für nstyig angesehen werden: so wird solches durch gesetzliche Nachträge.
zu geyenwärtigem Impost - Nezulative bekannt gemachr.

Besondere Vorschriften.
KapitelI.

Bom Schlachtovieh.

I.g.

Das Schlachtrirh soll nicht Pfunde sondern Stuckweise verimpostet werden, und fallt
demnach die bioher nachgelassene Begunstigung, die Stucke nach Pfunden zu verrechten, weg.



g. 2.

m Irrungen und Unannehmlichkeiten ben Abschätung deß Gewichts zu vermeiden,
ist 8 der verschiedenen Vicharten, mit einziger Ausnahme des Schweinviehes, nach

einer mittleren Stchwerre berechnet und hiernach folgender algemeiger Schlacht-Impost-
Nartf sellgefepe wor

Ein Kolb bis zu — halben Jahre —thir. 6 gr. —pf.

Ein Rind, ohne Unterschied des Geschlechtes, von  bis zu I Jahre — - 16 . —

Ein 8 oder eine Kalbe uber 1 Japr alt, bid 22 Jabre !1 . . —6
Eine . - t-16- .

Ein über 2 Jahre 2 18 . —
Ein Schwein, welches unter 5% Pfund zeschat wird — 7. —

Ein Schwein über zoö oasund, bis 140 Pfund — „ 12 —

Ein Schwen uber 140 Pfun . . . —-18-—.
Ein Lam · . — 4 — 3

Shl, oder Oennel . . . —-5-—-
Ziegenlamm . . — —. 6:.

Eine Ziege . . . . . —-·-—--

EDF . .·.. —.Z..-.

Ein Spanferkel . . . . . — 21 - —-—

g. 3.

Bon beinbruchigem oder schadhaftem Vleh, von welchem das Fleisch um geringeren

Preis verkauft wird, ist der halbe Impost, von demjenigen aber, von welchem dac Fieeisch

nicht gne werden kann, gar nichts zu entrichten.
6 jedoch in vorbenannten beyden Fällen die Qualitt des Viehes und Fleisches

durezunnWn des Ortovorstandes und des Schlächters innerhalb 2.4. Stunden bey der
Inpost- nahme bescheiniget werden.

 .

Bevor ein Stück Vieh geschlachtet werden darf, must in der Impost-Einnahme des

Ortes die Anzeige davon gemacht, und Heden einen, von dem Impost= Einnehmer unent-
geldlich auszuslellenden, von demselben Lage, an welchem das Vieh geschlachtet werden
soll, zu datirenden, folglich die geschehene Meidung bezeugenden Stechzettel, welcher die Be-
nennung des zu schlachtenden Viehes enthalten muh, dr Impost sogleich bezahlt werden,

ohne welche Bezahlung die Abgabe des Stechzettels von der Impost- Einnahmenicht er
olgen kan

fols Wer ieses unterlaßt und ein Stuck Vieh schlachtet, ohne einen solchen Stechzettel

vorzeigen zu können, wird als Defraudant betrachtet, und, als solcher, um den zwölffa-

chen *- des defraudirten Imposles bestraft.Mehger, oder Hausschléchter, der ohne einen Stechzettel schlachtet, wird für
jedes W* Stück Vieh, von welcher UArt eo auch sey, noch außer dem um Einen

Thaler hestraft.
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D inbessen Fälle denkbar Und, in welchen es die Nothwendlgkeit erforderk, ein Stäck

Vieh, weil solches erkrankt, oder sonst sehr beschädlget worden ist, und ohne wefentlichen
Nachtheil nicht länger aufbewahrt werden kann, sofort, und ehe der Stechzettel von dem

Impost-Einnehmer zu erlangen ist, zu schlachten: so soll dieß zwar nachgelessen bleiben,
eo sind aber sogleich nachher, und längstens binnen 24. Stunden, bey Vermeidung der ob-

gedachten Strafen, die Ursachen in der Impost-: Einnahme anzugeben und zu beschoinigen.

*ee

Wenn mehrere Mehger, oder andere Personen, ein Stück Vieh gemeinschaftlich schlach-

ten: so haben sie, ehe solches geschiehet, sämmtlich dafär zu sorgen, daß der Stechzettel
gelößt und der Impost bezahlt werde, widrigenfalls einer für alle hasten und die De-

fraudations= Strase bezahlen muß.

Kapitel II.

Von efremdem Fleisch und Würsten, inglelchen von fremdem
Schmer, Speck, Talg, Fett, Lichtern und Seife.

r.

bichter und Seife, welche aus dem Auslande eingedracht werden, siad mit drey Pfen-
nigen von jedem Pfunde zu verimposten.

. 2.

Was an Fleisch, Fekt und Schmierseise (außer Talg), Speck, Schmer und Wörsten
aus dem Auslande einkommt, wird ebenfalls nach Pfunden, und zwar, grün mit drev

Pfennigen, geräuchert mit vier Pfennigen von jedem Pfunde verimpostet. Ausländischer
Talg hingegen (fremder Talg), welcher in das Staatsgebiekh eingebracht wird, soll nur mit
zwey Pfennigen vom Pfande versmpostet werden. Talg, welcher aus inländischen Scharf-
richtereyen bezogen wird, und eben so Schmer, welcher aus solchen herkommt, werden
wie fremder Talg und fremder Schmer verrechtet. «

Kapitel-n

VomWeiaundMosh

§.I.

Von jedem Eimer audlandischen Wein, ohnt Berucsichtigung der Sorte, also den
Naumburger und Meißner eingeschlossen, welcher in Gebladen eingebracht wiro, werden
viee Thaler Impost entrichtet.
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Wein, welcher aus dem Auslande in Bouteillen emmt, ist, wie folgt, hu r
Champagner und ungarischer Ausbruch, dle Boutelllem blr.
Spanischer. portugiesischer und scalianischet Wein, die Vontee mit — "

Alle übrigen Wein-Sortem, welche in W eingebracht
werden, das Maß, oder die Bouteille mit . —-2

§2.

VontmLandcerbautcchsncunbMostewerdenbkym Verkan in Gebinden acht
Groschen Pro Eimer entrichtet, welche der Käufer zu erlegen hat.

Die eigene Consumtion des Erbauers ist frev.

 iRl

Will ein Weinhändler von eingebrachtem, und bey'm Eingange bereits verimpostetem,
fremden Weine wiederum etwas in's Ausland verseuden: so hat er solched in der Impost-

Cinnahme des Ortrö, von welchem aus die Versendung geschiehet, zu melden, und von

dem Impost-Einnehmer, nach vorheriger Untersuchung der zu versendenden Quantität und
der auögefertiaten Frachtbriefe, einen Passir-Zettel zu empfangen. Dieser Passir= Zettel
ist in der Impost-Einnahme des letzten inländischen Ortes (Grenzorteß) zu produciren,

und der Impost-Elanehmer, wenn er ch i. Anr wirklichen Exportation des Weines zu-vor überzeugt hat, verbunden, den Betr 6 früher davon bezahlten Impostes, gegen
Zurücklassung des Passir-Zettels und Fus t NRückseite zu schrelbender Quittung des

Empfängers, zu restituiren.

8. 4

Solchen inländischen Weinhandlungen, welche das Grohherzogliche Landschafes-Kolle-
gium für bedeutend erkennen wird, bleibe nochgesassen, unter zweckmößiger, nach Umstän-

den näher zu bestimmender Kontrolle, der esie sich zu unterwerfen haben, allen Wein Im-
post-frey auf das Lager zu nehmen, und nur dassenige zu verimposten, was sie davon im

Lande verkaufen. Diese Begünstigung geht jedoch für jede Weinhandlung verlohren, die
sich einer Defraudation schuldig macht.

Kapitel. IV.

WVom Essig.

1.

Ausländischer Wein-, Obst-, Malz-, oder anderer Esc wird ohne Unterschied mit
1 thlr. 8 gr. vom Eimer verinpolit.
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8. 2.

Inludischer, b. b. im Lande gefertigter Essig, jeder Act, ist mit 6 gr. vom Eimer,
zu verimposten. 6

on dieser Kegel ist allein ausgenommen der Essig, welcher auf Branntweinblasen
gewonnen wird, sen es von so genanntem Nachgange, oder auf andere Weise. Hier tritt
dieselbe Art der Verrechtung eln, welche im Kapitel VI. s. 2. und 3. dieses Regulatives
binsichtlich des im Lande bereiteken Branntweines geordnet ist.

S. 3.

In Ansehung des bereiks verimposteten sremden Essigs, welcher wiederum in das Aus-

land versendet wird, gilt dasjenige, was Kapltel Ill §. 3. des gegenwärtigen Regulatives,
wegen des in das Auöland gehenden Weines, sfestgesetist.

Kapitel V.
Vom Bier und Brebhahn.

5. 1.

Alles im Lande gebrauete Bier, mit Einschluß des Brevhahnes, wird verrechtet, nicht
nach Eimern, sondern nach der Scheffelzahl des zum Malze eingeschutteten Getreides, oder
des zum Brauen eingeschütteten Malzes.

 +

Es stehet jedem Brauenden frey, ob er den Impost entrichten will, nach der Schef-
felzahl des ungemalzten Getreides, oder nach der Scheffelzahl des fertigen Malzes.

8
Die ungemalzte Gerste wird glatt Pcheich gemessen, das Malz hingegen wird ent-

weder mäßig gehäuft, oder es werden 5 glatt geslrichene Viertel für einen Scheffel ge-
rechnek.

Nur das vom Auslande eingebrachte Malz, wenn es jum Brauen verbraucht werden

soll, wird gleich der ungemalzten Gersie gemessen, k. h., es werden nur 4. glatt gestrichene
Viertel auf einen Scheffel gerechnet.

4.
Von einem jeden, nach Bestimmung 5 vorstehenden Paragraphen gemessenen Schef-

kel Gerste, Weimarisches Maß, oder einem Viertel des Eisenachtschen Malters, werden
10 gr. Impost entrichtet.

5. 5.

Doa# Messen der Gerste zum Malze, oder des Malzes zum Brauen, geschieht im Brau

oder Malzhause, in Gegenwart des Impost-Einnehmero und Braumeisters.



754

Ict der Impost-Einnehmer zum Messen der ungemalzten Gerste nicht zugezogen wor-
den: so kann folglich das aus dieser Gerste bereltete Malz nur nach der Scheffelzahl des

Malzes verrechtet werden. Das Messen des Malzes aus solcher Gerste, welche nicht schon
vor dem Malzen im Bepseyn des Impost-Einnehmers gemessen worden ist, muß jeden

Zalles in dessen Gegenwart geschehen.

K#6.
In allen Häállen muß auch bem Impost-Einnehmer gemeldet werden, wenn gebraut

werden soll, und es darf das Elnschücten des Malzes zum Brauen anders nicht als in

Gegemvart des Einnehmers geschehen, der Impost aber ist sodann zu erlegen., noch ehe
und bevor das Bier ous dem Brauhause abgetragen, oder sonst verabfolgt wird. Wer

dagegen handelt, hat den doppelten Betrag des zu erlegenden Impostes als Strafe zu

bezohlen.

Bey Verrechtung des Getreides, welches zum Malz eingeschüctet wird, kann kein Ab-
eng für die Mahlmetze gestattet, es muß vielmehr das volle Quantum verrechtet werden;
eben so wenig ist den Müllern erlaubt, einiges Malz unter dem Vorgeben: es sey solches

schon verrechtetes Metzmalz, Impost= frep abzubrauen. Uebrigens bleiht vorbehalten, noch
besonders zu versugen, daß die Verwandlung der Mahlmehe vom Malzschrote in eine
Geldvergütung nach dem jedesmahligen Marktpreise Statt finde, und soll diese Verfü-
tung von der Behörde, als eine allgemelne polizeyliche Vorschrift, seiner Jeit in Kraft

dieser Gesetzesstelle erfolgen dürfen.

K 8.

Ueber daß in, jedem Orte regulirte Einschutt-Quantumn zu- einem ganzen Gebräude

darf, ohne vorgängige Erlaubniß , bey nahmbafter Strafe nicht geschritten werden.
albe und Drey Viertel Gebräude abzubrauen, ist eigentlich nicht gestattet, jedoch

den Dorsschoften — in den Städten muh es ohne Ausnahme bey der Regel bleiben —ist

aus erheblichen Ursachen nachgelassen, bey Großherzoglichem Landschafts= Kollegium hierzu
Erlaubniß zu suchen, welche sodann in geeigneten Fällen erthellt wird.

 .

Allr# und jedes Kessel-Bierbrauen, in so fern ecs bisher einzelnen Personen, oder
Ortschaften aus besonderen Gründen nicht schon auödrücklich verstatret worden, oder künf-
tig aus erheblichen Gründen von dem. Großhertoglichen Landschafte-Kollegiumineinzelnen
Fäueen gestattet werden mochte, ist bey nechdrücklicher Strase, und zwar im ersten Ueber-
tretungsfalle mit 20 thln., im zweyten mit 20 thin., und bey mehrmahliger Wiederhoh=

lung mlt noch weiter zu erhähender Strafe verboten; da aber, wo solches nachgelassen

worden, ist der Impost davon, auf vorgängige Ermäßigung der Gonsumtion, ganz nach
den in gegenwärtigem Regulative festgesiellten Prinzipien zu entrichten.
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Zremdes Bier, ohne Unterschied der Sorte und Gute, wird mit 1 chlr. 12 gr. vom.

Eimer verimpostec.

Kapitel Vl.

Vom Branntwein.

1

Diese Abgabe erstreckt fich auf fremden Branntwein, alle Arten sremden Liqueur,
Sj titus vini ingleichen Aral und Rum;

serner
auf im Lande selbst verfertigten Branntwein und Liqueur, und es ist

#. 2.

an Impest zu entrichten:

1) von jedem Elmer fremden Branntwein, Arak und Rum, welcher eingebracht
wird, 8 tblr.; "

2) von einem Maß fremden Spirieus vini und Liqueur jeder Art 4 gr. 6 bf.

Die Abgabe von dem im dande sabricirten ordindren Branntwein regulirt sich ledig-
lich nach der Consumtion der Scheffelzahl einer jeden Branntweinblase, ud diese Consum-
tion wird bestimmt nach dem Mahgehalte der Blase. » ,

Die Impost-Abgabe von jedem Weimarischen Schefsel Getreide, das auf diese Weise

zu regelmäßlger Berreibung des Brennereygeschäftes ermittelt ist, beträgt 7 gr.
Hierbey sinden jedoch folgende Ausnahmen Statt: 4

In dem Neustébtischen. Kreise werden nur 3ltel der Abgabe, oder 3 gr. vom Wei-

marischen Scheffel und in den übrigen isolirt liegenden Theilen des Großherzogthumcs, dem
Amte Allstede und in der Stadt Ostheim mit Voroergericht, nur 2/7tel, oder 2 gr. vom

Weimarischen Scheffel entrichret. « ,

DEHIIMMMCDCICUOUAIdrin-indlcsmsandezkhcilenfabticictkavtanauoksm
wenn davon in andere Kreise und Orte des Großherzogthumes etwas eingebracht wird,

die übrigen resp. 4. und 5. Siebentheile des obsgen Impostes, welcher gleich geachtet wird
einer Abgabe von 23 gr. 6 pf. vom Eimer, mithin von dem Branntmeln auß dem Neu-

städtischen Kreise 14 gr. und von dem, welcher aus den übrigen vorbenannten isollrten

bandestheilen eingebracht wird, 17 gr. 6 pf. auf jeden Eimer nachgezahlt. werden.

g. 3.

Wieviel auf jede Blase nach Maßgabe ihres Gehaltes an Getreidebedarf fur jeben
einzelnen Abtrieb gerechnet wird, auch was dieser so wohl téglich, alé wochentlich beträat
ist aus nachskehender Tabelle zu entnehmen, als welche in ollen Fällen zur Grundloge der
Berechnung des Impost-Betrages dienen muß. -
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Blasen- Getreidebedarf.
gehalt 6 * g 6

deduma 6 wochentlichen Gon-
. . szu sunfmalsgemAbmeb4m. Zu einem Abtrieb. in einen Jage. semt ioni--Quanti.

Naß. Schst#]Ab.Sl#ehsttrtl!M.

r -.- Ijieo -- 1Je4.-- 7,24
I-- IJZIo ·- tjipss 712
* - 14 32S—— 7“

1 2 :„ /30 "4 4 1/6 s 1.15

2 " 1/15 - - 1/3 b "b 2,1/3

3 - 1s10 - - 1 O O 3,1/2

41 —. *——. 2/3
5 * 2 1/0 " 2- 5.6 - 1 1,5/6

6 „ - lfH - - 1 2 1 3

71 7./30 -« t,cJ6 ·c

1D 4/15 - - 1,1/3 :39 1, 1/3

5P 3/0 -- 1,«2 ---2,1J2

to-- 1/3 :3 —.— 3/26
2o!2 31ä. 3/3 3,13
30 - 2 1 O 1 1 2 2

40 O"D Ob 1,1/3 1 2,2(31 213 2.2/3
50 1,2/ 242 1/31 32 2,1/3
60 Ob " 2 - 2 2 4 1

7. 2, /3 2 — 1,2/3
322 222/31 3 — .
90 2 - - 3 3 6 2 1

100 O - 3,1/3 1 —- 2.3 7 1 2/3

2on6 2,.32 1,/3 1,1/3
orn 2 3— 2 2a5 2

400 3 1,1/3 4 2/320 O 2,23

joo% 2/3 - 3, /3 361 *
co„ - 1 43

70 8%% %

sooll 2388 11358 “ .
qoo 3 —1 65 2
 l1ouooonr: — — 2,3 3 5%

2000 4 - 2,2-3203 1,1,·31453 l,l.-".I
3000 1 - 31 1 2 14 3 .-

400051 1,1J3412 Gaja-OF -,2Jz
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Eine Ausnahme von obiger Berechnungs- Norm tritt bey solchen Branntweinbrennern
ein, welche sich bey ihrer Brennerey Warmblasen, oder große Hute mit Warmblasen
zugelegt haben, diese müssen ihres größeren Erwerbes wegen ben Impost von ihren Vlasen,

im ersten Falle nach einem angenommenen 6,/2. mahligen, im zweyten Falle nach einem
8. mahligen täglichen Abtrieb entrichten.

8. 4

Jeder, der entweder eine neue Branntweinbrennerey eiprichten, oder auch nur elne be-
reits bestehende erweitern will, hat zuvörderst bey Großhkrzoglicher LandeS-Direktion Er-
laubniß dazu zu suchen, nach deren Erlangung sodann die Oyhmung der Blase, wofür je-
der Brenner 2 thlr. Kasse:Geld zu bezahlen hat, von dem Großherzoglichen Landschafté-

Kollegium verfügt und die Impost-Abgabe auf dem Grunde obiger Tabelle regulirt wire.

 e

Jeder Branntweinbrenner hat, wenn er anfangen, oder wenn er aufhören will zu

brennen, dieses jedes Nahl in der Impost-Einnahme seines Ortes zu melden und im er-
sten Falle sich den Blasenhut aushändigen zu lassen, im lebteren Falle aber denselben in

zo Impost-Einnahme nlederzulegen, worauf sodann durch die Impost-Einnahme unge-
säumt berichtliche Anzeige bey dem Großherzoglichen Landschafts-Kollegium gemacht wer-
den muß. Brennt ein Impost- Einnehmer selbst Branntwein: so hat er obige Meldung

bey seiner Gerichtsbehrde zu machen und bey dieser den Blasenhut WWrur welche
sodann auch den erforderlichen Bericht an das Großherzogliche Landschafts-Kdllegium zu
erstatten hat. In dem zu erstattenden Berichte ist genau Tag und Stunde zu bemerken,
wenn der Blasenhut abgegeben, oder zurückgenommen worden, denn es muß die Impost-
Abgabe aus die ganze Zeit, von der Abhophlung des Blasenhutes an ble zu dessen Zu-

rückgabe, von dem Brenner entrichtet werden und sindet übrigens hierbey, was den ersten

und letzten Tag anlangt, folgende Berechnung Statt:
) hat der Brenner den Blasenhut Vormittags und (pätestens bis 12 Uhr Mittags

abgehohlt: so muß schon derselbe ganze Tag vergeben werden, wogegen, wenn die

Abhohlung deö Blasenhutes nach 12 Uhr Mittags erfolgt, die Impost, Abgabe erst
mit dem folgenden Tage zu laufen anfüng“";

2) ist der Blasenhut Vormiteags und längstens bis 12 Uhr Mittags von dem Bren-

ner abgegebrn worden: so wird auf denselben Tag kein Impost mehr bezahlt; giebt
er aber den Blasenhut erst nach r2 Uhr Mittags ab: so muß er den Impost noch

für den ganzen Tag bezahlen.

S 6.

Brenn# ein Brenner, ohne daß er davon Meldung bev der Impest-Einnapme ge-
macht und den Blasenhut abgehohlt hat, mit Hülfe eince zwenten Blaseuhntes: so er
schunt er alc Defraudom; e5 wird angenommen, als häbe er die hanze Zest von dem

age an, wo er zuleht seinen Blasenbut in die Impost= Einnahme abgegeben hak, bis
zu dem Tage, wo ihm der zweyte Blasenhut abgenemmen worden ist, oder er denselber
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abgegeben hat, gedrannt, und er maß nicht allein auf diese ganze Zelt den Impost be-
l#ahlen, sondern ouch noch außer dem den 12fachen Betrag desselben als Defraudations-
Strafe erlegen.

8. 7.

Jedes Mahl, wenn ein Brenner den Blasenhnt abliefert, muß er auch dabey fofort
den noch schuldigen Impost entrichten; dieser wird jedoch in keinem Falle aus einem Quar-
tal in dos andere gestundet, und es ist daher jeder Brenner, welcher den Blasenhut bey
einem Quartal, Schlusse (zusten März, zosten Junius, 30ften September, Zusten Decem-

ber), im Eiurs hat undbehals, schuldig, den bis dahln verfallenen Impost sofort abzuführen.
Wer tunden nach derAblieferung des Hutes, oder über 48. Stunden

nach dem ut Schlusse die Bezahlung des schuldigen Impostes unterläßt, muß den

doppelten Betrag desselben als Strafe erlegen.

 G

Der Ein Mahl beyder Impost-Einnahmeabgehohlte Blasenhut dars von dem Brenner nicht
feüher, als nach Verlauf von sechs Mahl 24. Stunden, zurückgegeben und es muß auch der Im-
post mindestens diese Zeit entrichtet werden; hat aber ein Brenger den Blasenhut abgege-
ben: so kann er ihn mucht früher, als nach Ablauf von drey Tagen, zuräck erhatten.

Nur in außerordentlichen Fällen, welche auslangend zu bescheinigen sind, z. B. wenn
eine unaufschlebliche Reparatur den Fortbetrieb der Brennerey hindert, kann die Abgabe

des Hutes vor Ablauf von sechs Mahl 34. Stunden Statt finden, auch ist bey kleinen
Blasea, welche nicht über Masi halten und bey denen auch keine Warmblasen vorhan-
den sind, die Wiederabyoh ung des in die Impost-Eianahme abgegebenen Blasenyuces noch
vor Ablauf von dred Tagen nachgelassen.

*ele

Wird von einem Vrenner Brauntweln an einen andern Ort im dande verkauft oder

versendet: so sind dem Impost-Einnehmer für die Ausstellung des nach K. ro. der General=
Vorschriften erforderlichen Passir-Zettels 6 Pf. zu bezahlen, welche der Kaufer des Brannt-

wwiin zu tbernehmen hat.Eine falsche Anzeige de6 Branntweinbrenners wird eben so bestrast, als wenn er den

Impost von dem verschwiegenen Quankum defraudirt hätte 4
Jeder Einnehmer hat alle dergleichen Passir-Zettel sorgfaltig aufzubewahren und mit

den Quartal-Impost-Regiktern einzuschicken.

10.

Was die kleinen so genannten Abziehblaschen anlangt: so soß solche der Impost. W#et
henfalls wad hwar dergestalt unterworsen, daß von iedem 6 ühres Gehalts, nach Abzug
des vierten Theils,fürjedenTag 6 Pfennig# entrichtet werde
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Es bleibt äbrigens den Eigentümern. H#r Abziehbläschen nachgelalsen, jeden Tag
den Blasenhut abzugeben und wieder zurück zu nehmen, auch macht es bev der Abgabe
keinen Unterschied, ob der abgezogene Trann#emn tuländischer oder fremder war.

Kapitel vu.

Vom TLobak, Schnupf--Tobak, Wachelichtern und Spiellorten,

I.

Tobak, so wohl Kauch= als Schnups. Tibat aller Art, welcher vom Auslande eingebracht

witb, ist zu verimposten und zwar muß entrichtet werden, von jedem Pfund, welches ver

kauft wird Impost
zu 4 gr. und darunter . -gr. 1pf.
zu 4 — 1pf. biszu6dr. —2—
zu 6 — 1 —bie zu 11 — — 3—

zu ir — 1 — bis zu 14 — 21—. —

über 14 gr. . . . 2—«.-

ferner
von jedem Hundert Eigarren e gr. Eingebrachte Carotten und rohe Blatter sind gleich
bem Tobal zu verimposten.

8. 2.

Denen Studenten in Jena ist derjenige Rauch. und Schuupf· Tobak, der ihnen 5n
den Ihrigen zur eigenen Consumtion zugeschukt wird, Impost- frey passiren zu lassen; gebe
sie aber an andere Dersonen davon eiwas ab, es Krv. durch Kauf, Tausch, Geschenk eber

auf andere Art: so find die letteren verpflichtet, das, was sie empfangen haben, bey der
Impost-Einnahme zu melden und zu verimposten, widrigenfaus sie als Defraudanten ange-

seyen und bestraft werden.

Ven Wachslichtern, wozu auch Wachostocke gerechnet werden, ist für jedes Hfund 9 90.
Impost zu emrichten.

g. 4.

Spielkarten, so cwoh iniinishe als “m werden nolgerberme) berimposta:n Spiel Tarok-Karten
— feine He#rnhliihr — . 4—
— seine plantrte deutsche Karten 3 —

— halbplanirte dergleichen . gis-

— geringere Karten . . 1 —.
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S. 5.

Alle, so wohl auf dem Auslande eingebrachte, als von inländischen Fabriken bezogene
Karten, müssen von dem Empfänger, wenn er sich in einer Stadt befindet, bey der Impost-
Einnahme seines Ortes, wenn er sich aber auf dem Lande befindet, bep der Impost-Ein-

nahme des Ortes, wo das Bezirksamt seinen Sih hat, gemeldet und verimpostet, auch von
dem Impost-Einnehmer, zum Zeichen, daß der Impost bezahlt ift, gestempelt werden. Der
Impost-Einnehmer erh#e für diese Bemühung von dem, woicher die Karte stempeln lößt,

von jedem Stäck der drey feinen Sorten 2 pf. und von jedem Stück der zwey geringeren
Sorten 1 pf.

Ein Jeder, bey welchem ungestempelte Karten angetroffen werden, wird, und zwar sur
seden einzelnen Fall, der zur Anzeige kommt, mit § thlr. bestraft, wovon der Denunciant.

die Halfte erhält.

. 6.

Werden solche Waaren, wovon in dem gegenwärtigen Kapitel gehandelt ist, blosf zur

weiteren Versendung in'é Ausland eingebracht, sind sie uneröfsnet niedergelegt, auch bereits
verimpostet worden: so ist, wenn die Weitersendung in'é Ausland geschehen soll, dieses in

der Impost-Einnahme des Ortes, wo die Waaren geladen worden, anzuzeigen und von

dem Impyyst-Einnehmer, wenn er zuvor die Quantität der auözuführendem Gegenstände und

der darüber von dem Versender auögestellten Frachtbriefe untersucht hat, ein gestempelter
Passir-Zettel auszustellen, welcher in der Impost-Einnahme des letzten inlándischen Ortes

(Gränzortes) zu produciren und worauf sodann der Impost-Einnehmer, wenn er sich da-

daß die Waare wirklich ausgeführt worden, zuvor überzeugt hat, verbunden ist, den
Betrag des früher daran bezahlten Imposte, gegen Zurücklassung des Passir, Zetkels und-
auf dessen Ruckseite zu schreibende Quittung des Empfängeré zu restituiren.

Instruktion

für sämmtliche Impost-Einvehmer im Großherzogthume Sachsen Weimar-Eisenach.

I.

Jeder neu angenommene Impost-Einnehmer hat sich den ganzen Inhalt deß Impofl
Regulatives umständlich bekannt zu machen.

2.

Er hat bev Antrikt des Dienstes sogleich ein Impost-Manual zu fertigen, worin er:
a) von Quartal zu Quartal sämmtliche, dem Impost unterworsene Artikel, sobald sie

elngebracht und gemeldet werden, unter die ihnen gebérinen Rubriken mir genauer und

namenclicher Bemerkung des Iinpost-Pflichtigen, des Impost- Berrages davon, und
des Tages, an welchem die Meldung so wohl, als die Bezahlung geschehen, einzutra-
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gen, und da dieses Manual zugleich die Stelle eines Hebe-Registers in Absicht der
Impost= Einnahme selbst vertritt, solches

b) - dem letzten Tage jeden Duartais abzuschuenn
c) ras Impost= Zuartal= Registerddarnach zu fertid) dieses sofort, spätestens 8 Tage nach Ablauf—8 Quartals, bey Vermeidung, daß

ec von der Revision durch Wartebothen, auf der Einnehmer Tosten, abgehohlt wird,

einzusenden und

e) zur bestimmten Zeit die Ablieserung des Impost-Betrages, ohne alle und jede Rest-
lassung an die betreffende Kreiseinpvahme, oder die ihm zunächst vorgeseczte Impost-
Obereinnahme zu bewirken; daneben aber auch

3.

ein besonderes Diarium über den eingegangenen Impost, mit Bemerkung des Tages der ge-

schehenen Zahlung, zu halten, um seine Einnahme bey'm Schluß jeden Quartals darnach
vergleichen zu können.

4.

Hatder Impost-EionehmeriAoan darauf zu sehen, daß jeder dem Impost unterwor-fene K sobald er, sen s fremden oder aus inländischen Orten, elngebracht wird,

bey ihm iimerhalb der rtrt Zeit von 24. Stunden, nach dem Empfunge, gemeldet
und von denen im Lande bereits verimposteten Gegenständen die von der Einnahme des

Ortes, wo solches geschehen, zu hinlänglicher Beglaubigung unumgänglich erforderlichen
Passtr, Zettel beygebracht, von denen noch unverimposteten ausländischeno Produkten und
Waaren aber der Impost sogleich erlegt werde, weil auf den Impost durchaus keine
Räckstände gestattet; sondern, wo dergleichen sich vorfinden, jedes Mahl als Propre-Rest
des Einnehmers angesehen und beygelrieben werden.

5.

derselbe einem ieden Impost-fllichtigen über den von ihm bezahlten Impost,
ohne gKalschert sogleich bey'mn Empfang des Geldes Qusttung, mit besonderer Bemerkung

eines jeden Artikels, wovon der Impost, ingleichen des Datums, wenn er bezahlt wird,
auszuslellen, damit Manual, Impost= Register,Diarium und Quittungobuch zu jeder Zeit
übereinstimmen, und ein etwa bloß aus Versehen mit untergelaufener Fehler sich ohne große
Mühe und Weltlaustigkeit alöbald auffinden und verbessern lasse.

6.

Die eingehenden Impost- Gelder hat der Impost= Einnehmer, bis zur Ablieferung an

die Behörde, sorgföltig auszubewahren, selbige inzwischen keineweges in seinen Nutzen zu
verwenden, am wenigsten aber Wucher damit zu treiben; übertritt er diese Vorschrift: so

wird er nicht nur seiner Stelle entsetzt, sondern auch noch uberdieß nachdrucklich bestrafi.



762

7.

Der Impost ist von dem Einnehmer ulcht anders, als in guten kassemäßigen, nach
dem Conventions-Zwanzig= Guldenfuß ausgeprägten, harten Münz, Sorten zu erheben und

nach dem dermanen bis auf weitere Abenderung bestehenden Kasse-Kurs
enthaler . 1 thlr. 11 gr. — pf.

eP Species-Thaler zu. 1 - 8.—

Ein 20 Krenzerstück zu — = 5.#. 4

Ein 10 Kreuzerstück zu — 2 8
Einen Louiscor u . 5 „ 8. —

Einen Dukaten 3 . s-—--——--

von dem Impost-Bezahlenden anzunehmen.

8.

Jeder Impost-Einnehmer hat zu heschwinderer trrterscht, die an die Impost-Ein-
nahme einzuliesernden Gelder nicht nur in ein richtiges Sorten-Verzeichniß zu bringen,

sendern auch jede Geld= Sorte besonders, jedoch wenn e6 20 Kreuzer, oder lo Kreuzer
sind, nicht untet Z thlr.¶ ober in anderen als 10, 15 und 20 Thalerrollen, die grobe-

ren Munz-Sorten aber, soweit solche zureichen, in runden Summen zu packen, und jedes

Paquet mit dem Gehalte der Geld-Sorten, und mit Namen und Ort der Einnahme (3. B.

Impost-Einnahme Weimar) deutlich geschrieben zu bezeichnen.

9

Da in Rucksicht der Impost-Quartale verordnet und sesigeseh werden, daß.
das Quartal Heminiscere vom #sten Januar bis ult. März,
das Quartal Trinitatis vom isten April bis Josten an

das Quartal Crucis vom usten Juliuc bis gosten Skemer und
das Quartal Luciac vom isten October bis Zusten December

jeden Jehreé läufe: so hat der Impost-Einnehmer jeden Ortes sich mit dem Abschluß der
Register und Ibliescung der Gelder genau hiernach zu richten.
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10.

Die dem Impost-Einnehmer mit übergebene Waage und Gewicht hat derselbe sscher

auszubewahren und zu erhalten, auch vorzuglich dafür besorgt zu seyn, daß das steinerne
Impost-Gewicht, wo dergstichen mit übernommen worden, beständig richtig erhalten, und
zu dem Ende mit dem auch überkommenen eisernen Geriht öfters Weglcchen werde.

Uebrigens aber hat derselbe, sobald etwas hieran, nicht durch eigene Schuld und Unvorsich-
tigkeit, sondern wegen langen und öfteren Gebrauch, wandelbar werden, oder gar. nicht mehr
zu gebrauchen seyn sollte, debhalb derichtliche Anzeige an das Grohherzogliche bandschafté-

Kollegium zu machen, welches hierauf der Reparatur, oder allenfallsigen neuen Anschaffung
halber daß weitere Nöthige in der Sache an die Unterbehörde- verfügen und von derselben

kesorgen lassen wird.



11.

Sollte Jemanden ein oder der anbere dem Impost unterworfene Arilkel in Pacht gege-

ben worden seyn: so hat der Impost-Einnehmer nicht nur das erste Mahl, sondern auch

bey jedesmahliger Erneuerung des Pachts-Kontrakto denselben eindesehen 4 eines Theiles
die Bedingungen, unter denen der Pacht abgeschlossen worden itt, kennen zu lernen, ande-
ren Theiles aber auch, um zu erfahren, was er an Pachtgeld saactalt,# zu erheben und

zu berechnen hat; nächstdem aber erfordert es auch seine Pflicht, dabey immer genau Acht zu
babe#n, ob des Impost-Pachters Consumtion, seitdem derselbe den Impost in Pacht bekommen,
sich vermehrt oder vermindert, und ersteren Falles, damit der Pacht nach Verlauf rer

Pachtzeit entwever ganz aufgehoben, oder aber das bestimmte Pacht-Quantum, nach Be-
sinden der Umstände, erhöht werden könne, dem Eropherzeglichen Landschafts: Kollegium so

fort berichtliche Anztige in Zeiten davon zu machen.

72.

Hat der Einnehmer auf alle Impost= Defraudationen genau Acht zu haben, und sede
vorkommende, ja selbst jeden sich darbietenden gegründeten dicofallsigen Verdach: alöbald
dem Großherzoglichen Landschafts-Kollegium zur Untersuchung gebührend anz#zeigen.

13.

Den bey'm Impost-Wesen angestellten Ossicianten hat der Einnehmer nicht nur mit Be-

lchsbenben zu begegnen, sondern auch selbigen, auf ihr Verlangen, jederzeit sein Diarium
d Manual unweigerlich vorzulegen, und ihnen in Impost-Angelegenheiken überhaupt die

0 Auskunft und Nachweisung zu geben.

14.

Der Einnehmer da die Impost- Pflichtigen, wenn sie entweder etwas bey ihm zur
Meldung bringen, oder Impost bezahlen wollen, keinesweges zurückweisen und auf elne an-
dere Zeit wieder r— Eenders muh sie seleich abfertigen und dabey. mit anstandiger
Hoflichkeit und Freundlichkeit behandeln.

Sollte aber wider Erwarten der Einnehmer auf irgend eine Ur#t# von einem Jmwpost=
Pllichtigen, ohne jedoch hierzu selbst die Veranlassung gegeben zu haben, beleidiget, oder an

seiner Ehre zse werden: so hat er solches bey der Behörde soglelch zur Anzeige zu
bringen und sich daben jederzeit alles Schuges, auch schneller rechtlscher Hüse und Ge-
nugthuung dah zu halten.

15.

Aüf jedes zu schlachtende Stück Vieh, weno solches angemesdet und der Impost bar erlett
worden, hat der Einnehmer sofort den ersorderlichem Stechzettel unentgeldlich auczustellen.
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16.
Den fur den Zall, wenn bereits verimpostete Waaren aus einem inlandischen Orte in

den auderen geschafft werden, zum Beweise, da die Waare schon verimpostet worden, er-

forderlichen Hassir-Zertel, hat der Impost-Einnehmer elenfals unnelgerlich und, mit Aus-
nahme des F. 9. Kapitel VI. Verordneten, unentgelolich augustellen.

17.

Der Impost-Einnehmer muß auf die genaus Beobachkung der bey'm Brauwesen seine

Ortes bestehenden ordnungs= und regelmäßigen Einrickrung, vorzöglich aber auch darapf
mit sehen, daß der Arme bey'm Einschutten zum Brauen nicht auogeschlossen uid ver-

drängt werde, zu dem Ende die Braulustigen, so wle sie sich melden, jeden mit seinem
Einschutte-Quantum aufschreiben und so bald ein ganzes Gebründe zusammen gebracht
ist, schließen, die sich später Meldenden aber alsdann zum folgenden Gebréude schreiben

und dabey ohne alle Rücksicht und Partheylichkeit pflichemäßig verfahren.

18.

Darf ein Impost-Einnehmer durchaus nicht gestatten, baß ohne sein Beysein Ge-
treide zum Malz, oder Malz zum Brauen gemessen und eingeschüttet werde und muß das

Messen über das in seiner beständigen Verwahrung bleibende Impost-Viertel geschehen;
alles nach weiterer Vorschrift im Kapitel V. des Regulatives.

19.

Da alle Gebräude im Lande nicht nach der Elmerzahl bes gebraueten Bieres, sonderm
nach der Scheffelzahl des eingeschütteten Getreldes berechnet wecden: so sind auch nur diese
in das Impost-Register einzutragen.

20.

Soll eine Branntwesnbrennerey neu errichtet werden, und hat der Eigenthümer die

Erlaubniß dazu erhalten: so ist von Seiten de Orts-Impost-Einnehmero an das Groß-

herzogliche Landschafts-Kollegium berlchtliche Anzeige davon zu machen, damit die Blase
geohmt und die Abgabe darnach regulirt werden kann.

Was übrigens dem Impost-Einnehmer rücksichtlich der seines Orces ersstirenden
Branntweinbrennerepen ferner zu thun obliegt, darüber giebt ihm das Impost-Regulativ
klare Vorschrist. Besonders hat derselbe auch darauf genau zu sehen, doß bey Verabfol-
gung der gestempelten Passir-Zettel für den im Lande fabricirten und aus einem inlandi-
schen Orte in den anderen verkauft, oder versendet werdenden Branntwein, die genauese

Ordnung beobachtet und jedes Mahl die Richtigkeit der Anzeige des Branntweinbrenners
sorgfältig untersucht werde. Im Falle diese Anzeige von ihm falsch befunden wird: so hat
r die Sache soglelch, bep eigener Verantwortung, dem Großherzoglichen LandschaftsKolle-

gium zur Bestrafung anzuzeigen.
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21.

So wie nun eines jeden Impost-Einnehmers Pflicht und Schuldigkeit es erfordert,

dem Großherzoglichen bLandschafts- d. ungesaumt alles das berichtlich anzuzeigen,
was in seinem Einnahme-Bezirke außer dem Gleise der Oronung und Regelmäßigkeit liegt

und durch unzeitige Nachsicht und !r2ß Stillschweigen von Seiten des Einnehmeré ei-
nen schävdlichen Einfluß auf das Impost-Interesse pervorbringen könnte; eben so erfordert
es auch seine Pflicht, nach seinem besten Wissen und Vermögen jederzeit alles das anzu-
wenden, wodurch das Interesse der Impost-Kafle nicht nur gegen Beeinträchtigung ge-

sichert, sondern auch noch mehr gehoben und verbessert werden kann; woben ihm noch
inobesondere zur Pflicht gemacht wird, die Branntweinbrennereyen seines Ortes von Zeit

Zeit zu visitiren, auch überhaupt alles dasjenige genau, pünktlich, unverdrossen und

mit gewissenhafter Treue zu befolgen, wozu ihn so wohl seine Dienstpflicht auffordert, als

auch das Impost-Regulativ, seinem ganzen Inhalte nach, ingleichen gegenwärtige Instruk-
tion gemessene Vorschrift ertheilt; nicht minder auch alles dacjenige, was etwa künftig noch
durch zu ertheilende Vorschriften, Befehle und Verordnungen an ihn gelangen dürfte, wahr-
zunehmen und sich übrigens während seiner ganzey Dienstzeit jederzeit so zu betragen, wie
co einem braven, recheschaffenen, ehrliebenden und gewissenhaften Großherzoglichen Impost=

Einnehmer wohl eignet und gebührct

22.

Schlüßlich werden dem Impost-Einnehmer für sekne über sich habenden Dienstverrsch-
tungen und Obliegenheiten, in se fern bey einzelnen Stellen nichts anderes bestehet und

künftig festgesetzt wird,
an Kollektur-Gebühren, 10 pf. von jedem Thaler,

2) das geordnete Wegegeld bey jedem Termmne, ·

3)da6wasvondkksomsanoder-vondeItvavst-Pfcichtigen,eini·ber·bfshekige
Jmpost Einnel)incckechtn1-ßcgzustimmt-gewinningleichenwcnnekkinJmpostk
Vergehen anzeigt,

4) den —gkubn von der erkannten Strafe, welcher in dem vierten Theile
der lebteren beste

hiermit zugesichert.
S

Besondere für den Impost-Einnehmer festgesette Strafen.

Jeder Impost. Einnechmer, welcher zu seinemVerihei den Impost selbst defraudirt,
wird nicht nur seiner Stelleentseyt, sondern auch doppelt so hoch, als das vorsteyende
Regutariv in den verschiedenen Fällen besaget, bestraft.

enn ein Impost-Einnehmer eine ihm bekannte Desraudatson verschweigt, hat e?

ebenfalls doppelt so viel Strase, alo für den Defrandant selbst festgesegt ist, zu erleyen.
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Wenn ein Impost-Einnehmer den an ihn bezahlten Impost vorsäblich unterschlägt,
1-aus Vorsah unricheig quittirt, oder die Qustiung verfälscht, wird er nicht nur sei

Stelle en:set, sondern auch außer dem noch als Malversant, oder Falsarius nach den
vorhandenen Gesetzen bestraft.

Impost Tari #.

Kapitel l.

Ein Kalb bic zu einem halben Jahre
Ein Rind von einem halben bis zu einem dahre, ehieUnerschüd bes

Geschlechtes
Ein Ochsenstier, oder 8 Kalbe über 1 z5- bis 9 Vebre ãalt
Eine Kuh uber zweyJahreatt .
Ein Ochse über zwey Jahre alt » ·

Ein Schwein, welches unter *“ grscte wird »
Pfun .

*

"

*————X40Ein Schwein über 50. Pfund 1. .
Ein Schen über 140. W . · »

Ein Lam .

Ein Sppal, oder Ham .
Ein zZiegenlamm
Eine Ziege . . . . . .

Ein Bock · « . « . . .

Ein Spanferkel . .

Kapitel II.

Fleisch und Warste ingleichen Schmierseise, Schmer, Speck und Fett

Talg), welche aus dem Auslandethndebracht werven, gtun,das Pfun

dergleichen gerkuchert
bichter und Seife, welche aus dem Auslande eingebracht werden
Talg au5 dem Auéêlande, dac Pfun
(auch eben se viel, weun aus den inlandischen Scharfrichterenen der Tals

herkommt).

Kapitel Ill.

ein, welcher aus dem Auslande in Gebinden ingebracht wied. ohneünterschie der Sorten, der Eime

(nnrrr"7.—
"v

11# #. 2'#:3—



Champagner und ungarischer Auobruch, die Bouteille .

Skanischer, vertugilisher und italienischer Wein, die BouteillAlle übrigen Wein-Sorten, welche in Bouteillen engebracht % % d#as
MNaß, oder die Boutellle .

Wein und Most im Inlande gebaut und in Gebinden verkauft, der Eimer

Kapitel IV.

Essig jeder Art, namentlich Wein-, * Malz-Essig, welcher aus dem
Auslande eingebracht wird, der Eim

Esstg, welcher im Lande sobrieirt. wird, %ehnt unterschieb, der Eim
Auogenommen hiervon ist nur der laländische auf Benw'snblalen.fabri.

cirte Essig, der gleich dem Branntwein verrechtet wird.

Kapieel V.

Bier, ausländisches, jeder Art, der Eimer
Bier, inländische, wird nach der Scheffelzahl des Einschuktgetreides ver:

rechtet, jeder Scheffel Weimarisches Raß, oder #1/#tel des Eisenachischen
alters . . . . . . . . . .

Kapitel VI.

Branntwein, fremder, der (Eimer . . . . .
Arak und Rum, der Eime . . . . . .

Spiritus vini, fremder, ub MWaß . . . .

Liqucur,. kremder, das Maß
Branntwein, im Landefabrieirter, wird verimpoßtet in dem zum Betrieb

der Brennerey nach Maßgabe der Blasengröße erforderlichen Getreide

und zwar von einem Weimarsschen Scheffel, nach der vom Geste ange-
nommenen Berechnung der Größe und des AbtriebeS der Bla .

Kleine so genannte Abziehblasen entrichten täglich von jedem % ihtes
Gehaltes, nach Abzug des vierten Theils, 6 Pfennige

Kapitel vVil.

Tobak jeder Art, so wohl Rauch= als Schmups= Zobat, wenn er verkauft
wird zu 4 ar. und darunter das Pfun ·

wenn er verkauft wird zu gotgr.1rh. bisHar. das vlund ·

-- : I -Il-l- ;H,- .-
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r* zr.A.pf.
wenn er verkauft wird über r4 gr. . e-

loo Stück . --2——

ackjsltchta Dechestoce dad Pfund .— 2—
Spi

Ein Spiel 5 Lue Larok.Karten . .——b--
femefxanzdstschk . . --4.—

-femeplanutebeukschc .-——3!——·
-·.-l)albplansrk«dcutsd . — 2

- geringere Karten . EEL

Allen Unseren Behörden und Unterthanen befehlen Wir gemessenst, daßsie diesem Im-
post-Regulative die gebührende Folge leisten. Urkundlich haben Wir solches eigenhändig
vollzogen, es mit Unsrem Großherzoglichen Staats-Insiegel zu bedrucken besohlen, und
dasselbe durch den Abdruck im amtlichen Regierungs-Blatte zur öffentlichen Kunde ge-

langen lassen.

So geschehen und gegeben Weimar den 27sten November 1821.

(L. S.) Larl August.

C. W. Freyherr von Fritsch. Freyherr von Gersdorff.

Vdt, Car! Händel,
Das

neue Impost-Kegulativ
betreffend.
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